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TECHNISCHE SPEZIFIKATION

WÄRMEDÄMM- 
PUTZMÖRTEL 
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 1	 Gegenstand und Anwendungsbereich

Diese Technische Spezifikation gilt für Wärmedämm-
putzmörtel, welche vom Hersteller nach DIN 998-1 als  
Wärmedämmputzmörtel deklariert werden. Diese wer
den entsprechend dem vom Hersteller angegebenen 
Verwendungszweck in Bauteilen verwendet, an die wär
meschutztechnische Anforderungen gestellt werden. 

Wärmedämmputzmörtel sind Putzmörtel nach  
DIN EN 998-1 mit einer Wärmeleitfähigkeit von  
≤ 0,2 W/(m · K). Sie werden üblicherweise in einem 
Putzsystem bestehend aus Unterputz (Wärmedämm-
putz), einem Armierungsputz mit Gewebeeinlage 
als Zwischenlage und einem Oberputz angewendet. 
Die Schichtstärke des Wärmedämmputzmörtels muss 
mindestens 20 mm betragen. 

Wärmedämmputzmörtel, die dieser Technischen 
Spezifikation entsprechen, dürfen auf massiven 
Wänden und unter Decken aus mineralischen Bau-
stoffen, außen und innen entsprechend des angege-
benen Verwendungszwecks und unter Beachtung 
der Verarbeitungshinweise, verwendet werden.

Der Anhang zur dieser Technischen Spezifikation 
listet diejenigen Produkte der Mitgliedsunternehmen 
des Verbandes für Dämmsysteme, Putz und Mörtel 
auf, für welche diese Technische Spezifikation genutzt 
wird. Die Einhaltung der Technischen Spezifikation 
liegt in der alleinigen Verantwortung des Herstellers. 
Die Übereinstimmung zu dieser Technischen Spezifi-
kation wird seitens der Herstellers erklärt (Hersteller-
erklärung/Übereinstimmungserklärung).

 2	 Allgemeine Bestimmungen

Die Mitgliedstaaten der EU stellen unterschiedliche An-
forderungen an Bauwerke. Die Verwender und Besteller 
von Bauprodukten erwarten, dass die Hersteller dieser 
Produkte Informationen bereitstellen, um die erforder-
lichen bautechnischen Nachweise für die Einhaltung 
dieser Bauwerksanforderungen führen zu können.

Diese Technische Spezifikation dient dazu, die Anga
ben bereitzustellen, die erforderlich sind, um die Ein- 
haltung von Anforderungen nachzuweisen, die sich  
in Deutschland aus den in den Landesbauordnungen  
festgelegten Grundanforderungen an Bauwerke in  
Bezug auf die Verwendung vom Wärmedämmputz 
mörtel ergeben. Damit wird Planern, Verwendern, 

Bestellern und Bauherren die erforderliche Technische 
Dokumentation für freiwillige Herstellerangaben – 
entsprechend der Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen (VV TB Abschnitt D3) – an die 
Hand gegeben. Diese Technische Spezifikation ist der 
zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder den mit der 
Prüfung des Bauwerks beauftragten Prüfsachverstän-
digen zur Überprüfung der bautechnischen Nach-
weise auf Anforderung zur Verfügung zu stellen. 

Bei Einhaltung dieser Technischen Spezifikation, die 
vom Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel 
e.V. (VDPM) entworfen wurde, der Beachtung des 
angegebenen Verwendungszwecks sowie einer ord-
nungsgemäßen Verarbeitung ist davon auszugehen, 
dass die Anforderungen der Landesbauordnungen 
an die Verwendbarkeit von Wärmedämmputzmörtel 
erfüllt sind und die angegebenen Nenn- bzw. Be-
messungswerte zur Erstellung eines Wärmeschutz-
nachweises sowie eines Nachweises für den Brand-
schutz genutzt werden können. 

 3	 Zusammensetzung und Eigenschaften

3.1	 Ausgangsstoffe

Die Ausgangstoffe müssen Eigenschaften aufweisen, 
die zur Herstellung eines Wärmedämmputzmörtels 
geeignet sind. Der Hersteller muss aufzeichnen, wie 
die Eignung der Ausgangstoffe festgestellt wird.

3.2	 Anforderungen an den Wärmedämmputz- 

	 mörtel (Unterputz)

Die Druckfestigkeit muss mindestens der Kategorie 
CS I nach DIN EN 998-1 entsprechen. 

Der Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit (µ) 
muss nach DIN EN 998-1 ≤ 15 sein.

Bei der Anwendung für Außenbauteile muss die 
kapillare Wasseraufnahme mindestens der Kategorie 
WC1 nach DIN EN 998-1 entsprechen.

Bei der Anwendung für Innenbauteile gibt es keine 
Anforderungen an die kapillare Wasseraufnahme. 

3.2.1	 Wärmeleitfähigkeit des Festmörtels

Für Wärmedämmputzmörtel mit EPS-Leichtzuschlag 
im Rahmen dieser Technischen Spezifikation können 
nach DIN 18550-1 und 2 abweichend von DIN 4108-4 
ggf. Bemessungswerte unterhalb von 0,12 W/(m ∙ K) 
wie folgt angesetzt werden:
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Für den nach DIN EN 1745 ermittelten Nennwert λD  
können die zugehörigen Bemessungswerte der 
Tabelle DE.F.1 nach DIN 18550-1 und 2 herangezogen 
werden. Bei dem Nennwert λD handelt es sich um den 
Nennwert λ10,dry,mat nach DIN EN 1745 Kapitel 4.2.2. Für 
die Festlegung des Nennwertes ist das 90% Quantil 
entscheidend, welches dann den größten Einzelwert 
darstellt. Dieser Nennwert wird zur Ermittlung des 
Bemessungswertes mit einem Feuchteumrechnungs-
faktor Fm nach DIN EN 1745 multipliziert:

λBemessung = λ10,dry,mat · Fm

Für Wärmedämmputzmörtel mit geringeren Wär-
meleitfähigkeiten und/oder anderen Leichtzuschlägen 
als in Tabelle DE.F.1 angegeben, ist der konkrete Be-
messungswert der Herstellererklärung zu entnehmen.

3.2.2	  Brandverhalten 

Wärmedämmputzmörtel im Rahmen dieser Tech-
nischen Spezifikation mit mineralischer Zusam-
mensetzung, deren Gehalt an homogen verteilten 
organischen Stoffen ≤ 1 % des Masse- oder des 
Volumenanteils beträgt (der größere Wert ist maß-
gebend), werden der Baustoffklasse A1 zugeordnet, 
ohne dass eine Prüfung erforderlich ist.

Wärmedämmputzmörtel im Rahmen dieser Techni
schen Spezifikation, deren Gehalt an homogen ver-
teilten organischen Stoffen > 1 % des Masse- oder des 
Volumenanteils beträgt (der größere Wert ist maß- 

Tabelle DE.F.1: Nenn- und Bemessungswerte der Wärmeleit

fähigkeit λ nach DIN 18550-1 und 2 für Wärmedämmputze mit 

EPS-Leichtzuschlag

Nennwert
W/(m ∙ K)

λD
a)

Bemessungswert b)

W/(m ∙ K)
λBemessung

c)

0,057 0,060

0,066 0,070

0,075 0,080

0,085 0,090

0,094 0,100

0,113 0,120

0,132 0,140

0,150 0,160

a) 	 Der Wert λD (größter nachzuweisender Einzelwert) ist im Rahmen 
der qualifizierten technischen Dokumentation (Herstellerspezifi-
kation) des jeweiligen Wärmedämmputzmörtels festzulegen. 

b) 	Rechenwert

c) 	 λBemessung = λD · 1,05

gebend), sind nach DIN EN 13501-1 zu klassifizieren. Die 
entsprechende Brandverhaltensklasse ist anzugeben.

Wärmedämmputzmörtel mit EPS-Leichtzuschlag  
und einem organischem Anteil von weniger als 12 % 
der Masse entsprechen der Baustoffklasse A2 – s1,d0 
nach DIN EN 13501-1 (siehe Anlage – Klassifizie
rungsbericht). Dabei ist zu beachten, dass die Gesamt
auftragsdicke 20 mm bis 120 mm und die geprüfte 
Trockenrohdichte ≥ 230 kg/m³ betragen muss.

Das Brandverhalten von Wärmedämmputzmörteln, 
die nicht den oben aufgeführten Bestimmungen 
entsprechen, ist durch entsprechende Prüfverfahren 
nachzuweisen und zu klassifizieren.

Für Oberputze ist das Brandverhalten nach  
DIN EN 13501-1 zu klassifizieren.

3.3	 Anforderungen an das Oberputzsystem  

	 (Beschichtungssystem) auf einem Wärme- 

	 dämmputzmörtel nach DIN 18550-1 und 2

In Wärmedämmputzsystemen kommen ein- oder 
mehrlagige Beschichtungssysteme zum Einsatz:

�� Armierungsputz mit Gewebeeinlage und einem 
dünnschichtigen Oberputz

�� dickschichtiger Oberputz (z.B. Kratzputz)

Die mittlere Dicke des ein- oder mehrlagigen Ober-
putzes muss mindestens 8 mm, höchstens 15 mm 
betragen. Bei mehrlagigem Oberputzsystem sollte 
die Ausgleichsschicht im Mittel 6 mm dick sein. 

Die Zeitspanne zwischen Fertigstellung des Unter-
putzes und Aufbringen des Oberputzsystems sollte 
mindestens 7 Tage betragen, bei größeren Dicken 
des Unterputzes jedoch mindestens 1 Tag je 10 mm 
Putzdicke. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen 
(hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen) sind 
diese Zeiten zu verlängern.

Die Druckfestigkeit des Oberputzes sollte mindestens 
0,8 N/mm² betragen und 3,0 N/mm² nicht überschreiten.

Bei der Anwendung im Außenbereich sollte der Ober-
putz der Kategorie der Wasseraufnahme WC2 nach 
DIN EN 998-1 entsprechen. Es dürfen auch Putze der 
Kategorie WC1 nach DIN EN 998-1 eingesetzt werden, 
wenn diese Produkte zusätzlich die Anforderungen an 
wasserabweisende Außenputze mit w ≤ 0,5 kg/(m2h0,5) 
nach DIN EN ISO 15148 erfüllen.
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3.4 	 Anforderungen an die Haftzugfestigkeit des  

	 gesamten Wärmedämmputzsystems

Es muss ein ausreichender Haftverbund zwischen 
den einzelnen Lagen des Putzsystems sowie zwi-
schen Unterputz und Putzgrund sichergestellt sein.

Bei nicht tragfähigen und bei nicht oder mangelhaft 
saugenden Altputzen oder bei solchen Putzgrün-
den, die mit Anstrichen versehen sind, können für 
Wärmedämmputzsysteme wellenförmige oder ebe-
ne Putzträger aus geschweißtem Drahtnetz mit je-
weils besonderen Befestigungselementen erforder
lich sein.

 4 	 Bezeichnung, Kennzeichnung und 
	 Etikettierung des Wärmedämmputzmörtels

Die Bezeichnung erfolgt nach Kapitel 6, die Kenn-
zeichnung und Etikettierung nach Kapitel 7 der  
DIN EN 998-1. Darüber hinaus ist in den Technischen 
Merkblättern der Hersteller auf die Technische Spezi-
fikation zu verweisen.

 5 	 Bewertung und Überprüfung der 

	 Leistungsbeständigkeit 

	 (AVCP – Assessment and Verification 

	 of Constancy of Performance) 

	 des Wärmedämmputzmörtels

Die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbe-
ständigkeit erfolgt nach Kapitel 8 der DIN EN 998-1. 

Für Wärmedämmputzmörtel im Rahmen dieser Tech-
nischen Spezifikation ist darüber hinaus die Bestim-
mung der Wärmeleitfähigkeit in einer Erstprüfung 
(Bestimmung des Produkttyps) von einer externen, 
anerkannten Prüfstelle (Prüf-, Überwachungs- und Zer-
tifizierungsstelle nach den Landesbaubauordnungen)
nachzuweisen. Der Prüfbericht ist als Grundlage für die 
Bestimmung des Bemessungswertes nach Kapitel 3.2.1 
dieser Technischen Spezifikation heranzuziehen.

 6 	 Bestimmungen für Entwurf und 

	 Bemessung des Wärmedämmputzmörtels

6.1 	 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit

Der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit kann 
Kapitel 3.2.1 dieser Technischen Spezifikation bzw. 
den Herstellerinformationen entnommen werden.

Der Oberputz darf bei der Ermittlung des Wärme-
durchlasswiderstandes nicht berücksichtigt werden.

6.2 	 Brandverhalten

Das Brandverhalten von Wärmedämmputzmörtel 
kann Kapitel 3.2.2 dieser Technischen Spezifikation 
bzw. den Herstellerinformationen entnommen  
werden.

 Normenverweis

DIN EN 998-1:2017-02
Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau –  
Teil 1: Putzmörtel; Deutsche Fassung EN 998-1:2016

DIN 18550-1:2018-01
Planung, Zubereitung und Ausführung von Außen- 
und Innenputzen – Teil 1: Ergänzende Festlegungen 
zu DIN EN 13914-1:2016-09 für Außenputze

DIN 18550-2:2018-01
Planung, Zubereitung und Ausführung von Außen- 
und Innenputzen – Teil 2: Ergänzende Festlegungen 
zu DIN EN 13914-2:2016-09 für Innenputze

DIN 4108-4:2017-03
Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden 
– Teil 4: Wärme- und feuchteschutztechnische Be-
messungswerte	

DIN EN 1745:2012-07
Mauerwerk und Mauerwerksprodukte – Verfahren 
zur Bestimmung von wärmeschutztechnischen  
Eigenschaften; Deutsche Fassung EN 1745:2012

DIN EN 13501-1:2010-01
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten  
zu ihrem Brandverhalten – Teil 1: Klassifizierung  
mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum  
Brandverhalten von Bauprodukten; Deutsche Fas-
sung EN 13501-1:2007+A1:2009 prEN 13501-1:2017

DIN EN ISO 15148:2018-12
Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von  
Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des 
Wasseraufnahmekoeffizienten bei teilweisem  
Eintauchen (ISO 15148:2002 + Amd 1:2016);  
Deutsche Fassung EN ISO 15148:2002 + A1:2016
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 Anlage

Klassifizierung des Brandverhaltens eines kalkzementgebundenen Wärmedämmputzes mit  

EPS-Leichtzuschlag nach DIN EN 13501-1
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 Anlage

Klassifizierung des Brandverhaltens eines kalkzementgebundenen Wärmedämmputzes mit  

EPS-Leichtzuschlag nach DIN EN 13501-1
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 Anlage

Klassifizierung des Brandverhaltens eines kalkzementgebundenen Wärmedämmputzes mit  

EPS-Leichtzuschlag nach DIN EN 13501-1
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 Anlage

Klassifizierung des Brandverhaltens eines kalkzementgebundenen Wärmedämmputzes mit  

EPS-Leichtzuschlag nach DIN EN 13501-1
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 Anlage

Klassifizierung des Brandverhaltens eines kalkzementgebundenen Wärmedämmputzes mit  

EPS-Leichtzuschlag nach DIN EN 13501-1
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 Anlage

Klassifizierung des Brandverhaltens eines kalkzementgebundenen Wärmedämmputzes mit  

EPS-Leichtzuschlag nach DIN EN 13501-1



11  

 Anhang

Wärmedämmputzmörtel der Mitgliedsunternehmen des Verbandes für Dämmsysteme, Putz und Mörtel,  

für welche diese Technische Spezifikation genutzt wird:

akurit TRI-O-THERM L

akurit TRI-O-THERM S

akurit WDP Wärmedämmputz

Baumit DämmPutz DP 85

Baumit NHL Thermoputz 

CALCEA® Kalkdämmputz – außen –

CALCEA® Kalkdämmputz – innen –

CERABRAN®️ Aeroputz

DRACHOLIN ORBITH Dämmputz 055

DRACHOLIN Wärmedämmputz

gräfix 61 DP

gräfix 70 Wärmedämmputz

Grötherm Wärmedämmputz 

HASIT Fixit 222

HASIT 242 CalceClima® Thermo

HASIT 253 CalceClima® Thermo

HASIT 263 EcoClima® Thermo

HASIT 267 CalceClima® Thermo

HECK AERO iP

HECK DP MIN 090

Hydroment Transputz® WDS

Kastell Mineraldämmputz

Kastell Vollwärmedämmputz

KNAUF DP 007

maxit eco 71

maxit eco 72

maxit ip 55 therm

maxit ip 76 therm

maxit therm 75

Rajasil SP5

Rajasil SP5 TURBO

RYGOL Wärmedämmputz WDP 070

SAKRET Wärmedämmputz mineralisch WDP-M

Schwepa EPS-Wärmedämmputz

StoMiral Wärmedämmputz

tubag TMD Mineralischer Dämmputz

villerit VISOL aero

villerit VISOL neo

villerit VISOL 500

villerit VISOL 800 M

weber.therm 505 HDP

weber.therm 507

weber.therm 509

Die Einhaltung dieser Technischen Spezifikation liegt in alleiniger Verantwortung des Herstellers.
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7. Auflage 
Stand: Mai 2025

Herausgeber:  
Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen
und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Verband für Dämmsysteme,
Putz und Mörtel e. V.
Reinhardtstraße 14
10117 Berlin
info@vdpm.info
www.vdpm.info

Dieses Dokument dient lediglich als Anhaltspunkt und bietet nur einen 
Überblick. Es erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch auf die 
exakte Auslegung der bestehenden Rechtsvorschriften. Es ersetzt nicht das 
Studium der relevanten Richtlinien, Gesetze und Verordnungen. Weiter sind 
die Besonderheiten der jeweiligen Produkte sowie deren unterschiedliche 
Einsatzmöglichkeiten zu berücksichtigen. Von daher ist bei den in diesem 
Dokument angesprochenen Beurteilungen und Vorgehensweisen eine 
Vielzahl weiterer Konstellationen denkbar.


